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EINFÜHRUNG 

1 Bildungs- und Erziehungsauftrag der Berufsschule 

Die Berufsschule hat gemäß Art. 11 BayEUG die Aufgabe, den Schülerinnen und 
Schülern berufliche und allgemeinbildende Lerninhalte unter besonderer 
Berücksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln. Die 
Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen dabei in der dualen 
Berufsausbildung einen gemeinsamen Bildungsauftrag.  
 
Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender 
berufsbezogener und berufsübergreifender Handlungskompetenz zu fördern. 
Damit werden die Schülerinnen und Schüler zur Erfüllung der spezifischen 
Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft 
in sozialer, ökonomischer und ökologischer Verantwortung, insbesondere vor 
dem Hintergrund sich wandelnder Anforderungen, befähigt.  
Das schließt die Förderung der Kompetenzen der jungen Menschen 
 zur persönlichen und strukturellen Reflexion, 
 zum lebensbegleitenden Lernen, 
 zur beruflichen sowie individuellen Flexibilität und Mobilität im Hinblick auf das 

Zusammenwachsen Europas 
ein. 
 

Um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, muss die Berufsschule ein differenziertes 
Bildungsangebot gewährleisten, das 
 in didaktischen Planungen für das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung 

abgestimmte handlungsorientierte Lernarrangements entwickelt,  
 einen inklusiven Unterricht mit entsprechender individueller Förderung vor 

dem Hintergrund unterschiedlicher Erfahrungen, Fähigkeiten und Begabungen 
aller Schüler und Schülerinnen ermöglicht,  

 für Gesunderhaltung sowie spezifische Unfallgefahren in Beruf, für Privatleben 
und Gesellschaft sensibilisiert,  

 Perspektiven unterschiedlicher Formen von Beschäftigung einschließlich un-
ternehmerischer Selbständigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche Be-
rufs- und Lebensplanung zu unterstützen, 

 an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hin-
blick auf Kompetenzentwicklung und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist. 
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2 Leitgedanken für den Unterricht an der Berufsschule 

Die Umsetzung kompetenz- und lernfeldorientierter Lehrpläne hat zum Ziel, die 
Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Unter 
Handlungskompetenz wird hier die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, 
sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht 
durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten, verstanden.  
 
Ziel eines auf Handlungskompetenz ausgerichteten Unterrichts ist es, dass die 
Schülerinnen und Schülern die Bereitschaft und Befähigung entwickeln, auf der 
Grundlage fachlichen Wissens und Könnens, Aufgaben und Probleme 
zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbständig zu lösen und das 
Ergebnis zu beurteilen. Des Weiteren ist stets die Entwicklung ihrer Persönlichkeit 
sowie die Entfaltung ihrer individuellen Begabungen und Lebenspläne im Fokus 
des Unterrichts. Dabei werden Wertvorstellungen wie Selbständigkeit, 
Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und 
Pflichtbewusstsein vermittelt und entsprechende Eigenschaften entwickelt. Die 
Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, 
Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit 
anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu 
verständigen, müssen ebenfalls im Unterricht gefördert und unterstützt werden. 
 

3 Verbindlichkeit der Lehrplanrichtlinien 

Die Ziele und Inhalte der Lehrplanrichtlinien bilden zusammen mit den Prinzipien 
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, der Verfassung des 
Freistaates Bayern und des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen die verbindliche Grundlage für den Unterricht und die 
Erziehungsarbeit. Im Rahmen dieser Bindung trifft der Lehrer seine 
Entscheidungen in pädagogischer Verantwortung. 

Die Reihenfolge der Lernfelder der Lehrplanrichtlinien innerhalb einer 
Jahrgangsstufe ist nicht verbindlich, sie ergibt sich aus der gegenseitigen 
Absprache der Lehrkräfte zur Unterrichtsplanung. Die Zeitrichtwerte der 
Lernfelder sind als Anregung gedacht. 
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4 Ordnungsmittel und Stundentafeln 

Ordnungsmittel 

Den Lehrplanrichtlinien1 liegen der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf 
Polsterer/Polsterin – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 28.03.2014 – 
und die Verordnung über die Berufsausbildung zum Polsterer / zur Polsterin vom 
20. Mai 2014 (BGBl. I, Nr. 21, S. 539 ff.) sowie die Erste Verordnung zur Ände-
rung der Polstererausbildungsverordnung vom 04. März 2015 (BGBl I, Nr. 10, S.
277 zugrunde.

Der Ausbildungsberuf Polsterer/Polsterin ist dem Berufsfeld Farbtechnik und 
Raumgestaltung zugeordnet. Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre. 

Stundentafeln 

Den Lehrplanrichtlinien liegen die folgenden Stundentafeln zugrunde: 

12 Block- 10 Block- 10 Block- 
 wochen 

Jgst. 10 Jgst. 11 Jgst. 12 
  3   3   3 
  4   3   3 
  3   4   4 
  2   2   2 
12 12 12 

  4   8   6 
  7   6   6 
  8   7   8 
  8   6   7 
27 27 27 

39 39 39 

Blockunterricht

Fächer                
Religionslehre 
Deutsch 
Politik und Gesellschaft 
Sport

Arbeitstechnik Polstertechnik 
Bezugstechnik Objekttechnik

Zusammen

Wahlunterricht2 

_______________ 
1  Lehrplanrichtlinien unterscheiden sich von herkömmlichen Lehrplänen darin, dass die Lernfelder aus den KMK- 
    Rahmenlehrplänen im Wesentlichen unverändert übernommen werden. 
2  gemäß BSO in der jeweils gültigen Fassung 
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5 Übersicht über die Fächer und Lernfelder 

Jahrgangsstufe 10 
Arbeitstechnik 
Beruf und Ausbildungsbetrieb präsentieren 48 Std. 

Polstertechnik 
Polstertechniken anwenden 84 Std. 

Bezugstechnik 
Einfache Objekte auftragsbezogen herstellen 96 Std. 

Objekttechnik 
Einfache Sitzpolster herstellen 96 Std. 

Jahrgangsstufe 11 
Arbeitstechnik 
Hochpolster herstellen 80 Std. 

Polstertechnik 
Polster- und Bezugsmaterialien zuschneiden 60 Std. 

Bezugstechnik 
Polsterbezüge herstellen 70 Std. 

Objekttechnik 
Arm- und Rückenlehnenpolster herstellen 60 Std. 

Jahrgangsstufe 12 
Arbeitstechnik 
Herstellungskonzepte für Prototypen entwickeln 60 Std. 

Polstertechnik 
Kissenpolster und Formteile herstellen 60 Std. 

Bezugstechnik 
Endmontage und Qualitätskontrolle an Sitz- und  
Liegemöbeln durchführen 80 Std. 

Objekttechnik 
Liegemöbel herstellen 70 Std. 
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6 Berufsbezogene Vorbemerkungen 

Die Lernfelder orientieren sich an den Arbeits- und Produktionsprozessen in der 
betrieblichen Realität. Die Kompetenzbeschreibungen der Lehrplanrichtlinie sind 
so umzusetzen, dass sie zur beruflichen Handlungskompetenz führen. 
 
Regionale Aspekte sowie aktuelle Entwicklungen und Einsatzschwerpunkte des 
Berufs sollten dabei angemessen Berücksichtigung finden.  
 
Zur Veranschaulichung der fachlichen Kenntnisse sowie zur Einübung von 
Fertigkeiten sind Stundenanteile in den jeweiligen Lernfeldern ausgewiesen, um 
exemplarisch fachpraktische Lerninhalte (fpL) vermitteln zu können. 
 
 Bei der Umsetzung der Lernfelder sind die Dimensionen der Nachhaltigkeit – 
Ökonomie, Ökologie und Soziales – zu berücksichtigen. Kompetenzen in den Be-
reichen Qualitätssicherung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind durch-
gängige Ziele aller Lernfelder. 
 
Das Üben und Vertiefen von mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Grundkenntnissen und -fertigkeiten müssen während der gesamten Ausbildung in 
ausreichendem Maße sichergestellt sein.  
 
In den Lernfeldern ist die Wartung und Pflege sowie die vorbeugende Instandhal-
tung aller Betriebsmittel, wie Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Anlagen, Werk- und 
Hilfsstoffe, und der verantwortungsvolle und rationelle Umgang mit diesen inte-
griert. 

  
Einschlägige Normen und Rechtsvorschriften sind auch dort zugrunde zu legen, 
wo sie nicht explizit erwähnt werden. 

  
Die fremdsprachlichen Ziele und Inhalte sind mit 40 Stunden in die Lernfelder in-
tegriert. 
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LEHRPLANRICHTLINIEN 

ARBEITSTECHNIK 
Jahrgangsstufe 10  

Lernfeld 48 Std. 
Beruf und Ausbildungsbetrieb präsentieren  fpL 12 Std. 

Kompetenzerwartung  
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, ihr Berufsbild und ihre 
Ausbildungsbetriebe zu präsentieren. 

Die Schülerinnen und Schüler erkunden ihr Berufs- und Tätigkeitsfeld unter Berück-
sichtigung von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie beschreiben die Art ihres 
Betriebes und dessen Stellung in der Gesamtwirtschaft. Sie erfassen die betriebli-
chen Strukturen ihres Ausbildungsbetriebes (Aufbauorganisation). Sie verschaffen 
sich einen Überblick über die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen und Umwelt-
vorschriften und machen sich mit den Arbeitsabläufen (Ablauforganisation) vertraut. 

Sie beschreiben Polstererzeugnisse und betriebsbezogene Fertigungsprozesse und 
nutzen dazu Arbeitsbegleitpapiere und Arbeitsanweisungen unter Berücksichtigung 
des Urheberrechts und des Datenschutzes. 

Sie wählen geeignete Präsentations- und Dokumentationsformen aus und planen 
die Präsentationen und Dokumentationen. Hierzu ordnen und strukturieren sie die 
erarbeiteten Informationen. Zur Bewertung erstellen sie einen Kriterienkatalog. 

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihren Ausbildungsberuf, ihre Ausbil-
dungsbetriebe und deren Organisationsformen sowie Produktpaletten. 

Sie nehmen zu Fragen der Präsentation und Dokumentation Stellung und nehmen 
Kritik an. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren und bewerten die Arbeitsergeb-
nisse sowie das Arbeits- und Präsentationsverhalten. 
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POLSTERTECHNIK 
Jahrgangsstufe 10 

Lernfeld 84 Std. 
Polstertechniken anwenden  fpL 24 Std. 

Kompetenzerwartung 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, unterschiedliche Pols-
tertechniken auftrags- und objektbezogen anzuwenden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Arbeitsaufträge, ergonomische Vorgaben 
und Funktionsmaße. Sie berücksichtigen die Objektkonstruktion und objektbezoge-
ne Gestaltungsgrundsätze. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen Werk- und Hilfsstoffe auftrags- und objektbe-
zogen aus und unterscheiden die Besonderheiten von Gestellkonstruktionen und 
Funktionselementen. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen Gestellkonstruktio-
nen im Hinblick auf Material, Funktionalität, Stabilität und Verarbeitbarkeit. Sie be-
reiten diese für die Weiterverarbeitung vor. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bestimmen auftragsbezogen die einzusetzenden 
Polstertechniken und wählen geeignete Betriebsmittel aus. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen die Arbeitsschritte zur Herstellung der Pols-
terobjekte (Flachpolster, erhöhtes Flachpolster, Hochpolster, Kissenpolster, Matrat-
ze). Sie unterscheiden die unterschiedlichen Polstergründe und treffen eine be-
gründete Auswahlentscheidung. Sie führen auftragsbezogene Berechnungen durch. 
 
Sie stellen die verschiedenen Materialien zusammen und richten ihre Arbeitsplätze 
unter Beachtung ergonomischer Gesichtspunkte ein. Sie berücksichtigen Vorgaben 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Sie stellen die geplanten Polsterobjekte her, 
beachten Material- und Fertigungsvorgaben und wenden auftrags- und objektbezo-
gene Polstertechniken an. 
 
Sie prüfen und bewerten ihre Arbeitsergebnisse anhand von Qualitätsparametern, 
dokumentieren diese und entwickeln fertigungstechnische Optimierungsvorschläge. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre Vorgehensweise und diskutieren die 
Arbeitsergebnisse im Team. 
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BEZUGSTECHNIK 
Jahrgangsstufe 10 

Lernfeld 96 Std. 
Einfache Objekte auftragsbezogen herstellen fpL 24 Std. 

Kompetenzerwartung 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, einfache Objekte auf-
tragsbezogen unter Berücksichtigung ökonomischer und technologischer 
Vorgaben zu planen und herzustellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Arbeitsaufträge. Sie informieren sich 
über objektbezogene Arbeitstechniken und Materialien. 
 
Sie erstellen strukturierte Arbeitsablaufplanungen und wählen geeignete Werk- und 
Hilfsstoffe sowie Zubehör (Polsterfüllstoffe, Faden- und Flächengebilde) anwen-
dungsbezogen aus. Sie planen den Einsatz von Werkzeugen, Geräten und Maschi-
nen zum Trennen und Fügen von Werk- und Hilfsstoffen unter Beachtung von Si-
cherheitsbestimmungen. Die Schülerinnen und Schüler ermitteln den Materialbedarf 
nach ökonomischen Vorgaben und technischen Zeichnungen. Sie legen die Zeiten 
für die Fertigung der Objekte fest und begründen diese. 
 
Die Schülerinnen und Schüler richten die Arbeitsplätze ein. Sie setzen die geplan-
ten Arbeitsschritte unter Anwendung der erforderlichen Trenn- und Fügeverfahren 
um. Sie berücksichtigen dabei Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. 
 
Sie verarbeiten objektbezogene Polstermaterialien. Sie erkennen Störungen im Fer-
tigungsprozess und leiten Maßnahmen zu deren Beseitigung ein. 
 
Nach der Fertigung kontrollieren sie das Arbeitsergebnis im Hinblick auf die gefor-
derten Qualitätsvorgaben. Sie reflektieren den Planungs- und Durchführungspro-
zess und benennen Fehler und deren Ursachen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren und diskutieren ihre Arbeitsergebnisse 
im Plenum und entwickeln Verbesserungsmöglichkeiten. Hierbei gehen sie fair und 
wertschätzend miteinander um, nehmen kritische Anregungen auf und üben kon-
struktive Kritik. 
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OBJEKTTECHNIK 
Jahrgangsstufe 10 

Lernfeld 96 Std. 
Einfache Sitzpolster herstellen  fpL 24 Std. 

Kompetenzerwartung 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, einfache Sitzpolster 
auftragsbezogen herzustellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Arbeitsaufträge anhand von technischen 
Unterlagen im Hinblick auf die maß- und formgerechte Gestaltung von einfachen 
Sitzpolstern (Flachpolster). 
 
Sie analysieren Polsteraufbauten mit dem Ziel, Fertigungsabläufe zu beschreiben 
und zu unterscheiden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen Arbeitsablaufplanungen für die herzustel-
lenden Sitzpolster. Bei der Planung der einfachen Sitzpolster berücksichtigen sie 
den Polstergrund, die Verbindungsmöglichkeiten mit dem Gestell und den ange-
strebten Sitzkomfort. Sie begründen die Auswahl der erforderlichen Werkzeuge, 
Geräte und Maschinen sowie geeigneter Werkstoffe (pflanzliche, tierische, syntheti-
sche Füllstoffe, vorgefertigte Polstermaterialien) und Polsterbezugsmaterialien und 
berechnen deren Bedarf. Dabei beachten sie technologische, wirtschaftliche und 
ökologische Aspekte. 
 
Die Schülerinnen und Schüler richten ihren Arbeitsplatz ein, bereiten den Polster-
grund vor, fertigen die geplanten Polsteraufbauten und beziehen diese. 
 
Sie prüfen ihre Arbeitsergebnisse auf technische Ausführung, Maßgenauigkeit, 
Sitzkomfort und Aussehen. Sie erkennen Fehler, diskutieren deren mögliche Ursa-
chen und entwickeln geeignete Maßnahmen, um den Herstellungsprozess zu opti-
mieren. 
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ARBEITSTECHNIK 
Jahrgangsstufe 11 

Lernfeld 80 Std. 
Hochpolster herstellen  fpL 20 Std. 

Kompetenzerwartung 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Hochpolster auftrags-
bezogen herzustellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Arbeitsaufträge anhand von technischen 
Unterlagen, wie Werkzeichnungen, Stücklisten, Arbeitsbegleitpapiere und Zu-
schnittpläne. 
 
Im Rahmen der Fertigungsplanungen von Hochpolsterungen informieren sie sich 
über die Möglichkeiten der Polsteraufbauten und entscheiden sich für auftragsbe-
zogene Techniken. Die Schülerinnen und Schüler erstellen Arbeitsablaufplanungen 
und wählen geeignete Werk- und Hilfsstoffe, Zubehör, Bezugsmaterialien, Werk-
zeuge, Geräte, Maschinen und Anlagen aus. Dabei berücksichtigen sie gestalteri-
sche und epochale Aspekte sowie ökonomische Anforderungen, Sicherheitsmaß-
nahmen und Umweltvorschriften. 
 
Die Schülerinnen und Schüler richten ihre Arbeitsplätze ein. Sie fertigen Polster-
gründe und führen Polsteraufbauten bis zum Weißpolster aus. Sie beziehen die 
Hochpolster und führen Zier- und Abschlussarbeiten durch. Sie übernehmen Ver-
antwortung für die Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz und für die von ihnen 
verwendeten Werkstoffe und Betriebsmittel. 
 
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Prüfkriterien anhand auftrags- und kun-
denspezifischer Anforderungen und setzen sie in Prüfpläne um. Sie prüfen die Ar-
beitsergebnisse auf die Qualitätsvorgaben aus dem Auftrag. Dabei untersuchen sie 
die Hochpolster systematisch auf Fehler und erläutern deren Ursachen. Sie proto-
kollieren die Ergebnisse aus der Fehleranalyse und bewerten diese. 
 
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren und diskutieren die Ergebnisse der 
Auswertungen und leiten Maßnahmen zur Qualitäts- und Prozessoptimierung ab. 
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POLSTERTECHNIK 
Jahrgangsstufe 11 

Lernfeld 60 Std. 
Polster- und Bezugsmaterialien zuschneiden  fpL 10 Std. 

Kompetenzerwartung 
Die Schülerinnen besitzen die Kompetenz, Polster- und Bezugsmaterialien 
auftragsbezogen zuzuschneiden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Arbeitsaufträge anhand von technischen 
Unterlagen, insbesondere von Zuschnittplänen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen Polsterbezugsmaterialien, Schaumstoffe, 
Polsterwatten und Polstervliese auf der Grundlage ihrer Eigenschaften aus. Sie kal-
kulieren den Materialbedarf und den Verschnitt unter Berücksichtigung spezifischer 
Zugaben sowie ökonomischer und ökologischer Aspekte für unterschiedliche Pols-
terkonstruktionen und Zuschnittarten. Für den Zuschnitt von Bezugsmaterialien er-
mitteln die Schülerinnen und Schüler die Fertig- und Zuschnittmaße der einzelnen 
Teile. 
 
Sie entscheiden sich materialabhängig für Verfahren zur Markierung von Schnitt-
kanten und wählen für die Zuschnitte geeignete Trennverfahren, Werkzeuge, Gerä-
te, Maschinen und Anlagen aus. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen arbeitsgleiche und arbeitsteilige Zuschnittar-
beiten unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften, der Ergonomie und des 
Umweltschutzes. 
 
Die Schülerinnen und Schüler fertigen unter Berücksichtigung der Zuschnittmaße 
aus Arbeitsaufträgen und Zuschnittplänen Schablonen an und übertragen diese auf 
das Zuschnittmaterial. Sie berücksichtigen dabei verarbeitungstechnische Vorga-
ben, insbesondere rechtwinklige, fadengerade, muster- und rapportgerechte Zu-
schnitte als auch Schräg- und Kerbschnitte bei Schaumstoffen sowie die Stellung 
der Haut bei Lederzuschnitten. Nach dem Zuschnitt von Bezugsmaterialien führen 
sie materialabhängige Vorarbeiten durch, insbesondere Ketteln, Raffen, Versäubern 
von Zuschnittkanten bei textilen Bezugsmaterialien und Ausschärfen von Schnitt-
kanten bei Leder. Die Schülerinnen und Schüler verwenden Betriebsmittel präzise 
und gewissenhaft. Sie berücksichtigen die Arbeitsergonomie sowie Vorgaben des 
Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes. 
 
Die Schülerinnen und Schüler überprüfen die Zuschnitte auf Maßgenauigkeit und 
vergleichen diese mit den Sollvorgaben der Zuschnittpläne. Bei Abweichungen ana-
lysieren sie deren Ursachen und nehmen Korrekturen vor. Sie erstellen Nachkalku-
lationen zu werkstoffbezogenen Planungen und Vorgaben, reflektieren die Ursa-
chen von Abweichungen und entwickeln entsprechende Handlungsalternativen. 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren und bewerten die Fertigungsprozesse 
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anhand eines Soll-Ist-Vergleiches und zeigen Handlungsalternativen auf. Dabei re-
flektieren sie ihr eigenes Verhalten in Bezug auf die Zusammenarbeit im Team, die 
gegenseitige Wertschätzung sowie die Einstellung zur Arbeit. 
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BEZUGSTECHNIK 
Jahrgangsstufe 11 

Lernfeld 70 Std. 
Polsterbezüge herstellen  fpL 20 Std. 

Kompetenzerwartung 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Polsterbezüge auf-
tragsbezogen herzustellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Arbeitsaufträge anhand von technischen 
Unterlagen, wie technischen Zeichnungen, Werkzeichnungen, Produktinformatio-
nen und -kennzeichnungen sowie gültigen Normen zu den Eigenschaften und 
Merkmalen der verwendeten Polsterbezugsmaterialien. Sie beurteilen Eigenschaf-
ten von Polsterbezugsmaterialien und Hilfsstoffen nach optischen, herstellungsbe-
zogenen sowie pflege- und reinigungstechnischen Aspekten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen den Einsatz von Werkstoffen (Polsterbezugs-
materialien), Hilfsstoffen (Garne, Zwirne, Bourlets, Schnüre, Profile) sowie Schablo-
nen für Sitz-, Armlehnen-, Rückenlehnen und Spannteile zur Herstellung kunden-
auftragsbezogener Polsterbezüge für Flach-, Hoch- und Kissenpolster sowie Form-
teile. Hierzu wählen sie Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Anlagen für die Her-
stellung von Hand- und Maschinennähten unter Berücksichtigung des verwendeten 
Materials aus und berücksichtigen dabei Nähtechniken und Zuschnittarten sowie 
Betriebs- und Pflegeanleitungen auch in einer Fremdsprache. 
 
Die Schülerinnen und Schüler richten ihren Arbeitsplatz ein. Dabei berücksichtigen 
sie Einstellungen und Programmierungen von Maschinen und Anlagen sowie den 
Einsatz von Zubehör (Nähfüße, Nähmaschinennadeln). 
 
Die Schülerinnen und Schüler fertigen Polsterbezüge für feste und legère Flach-, 
Hoch- und Kissenpolster mit unterschiedlichen Polsterbezugsmaterialien an und 
verwenden dabei Schablonen. Sie verarbeiten Bezugsmaterialien und Hilfsmittel zur 
Ausbildung von Polsterkanten muster- und rapportgerecht und berücksichtigen auf-
trags- und objektbezogene Zugaben. Sie wenden dabei Trenn- und Fügeverfahren 
an. 
 
Die Schülerinnen und Schüler überprüfen und dokumentieren ihre Arbeitsergebnis-
se und beurteilen die maß- und rapportgerechte Verarbeitung von Polsterbezugs-
materialien, Nahtbildern, Polsterkanten, Verzügen und Falten sowie die Gesamt-
funktionalität der erstellten Polsterbezüge. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bewerten das Arbeitsergebnis im Hinblick auf die Er-
füllung der auftragsbezogenen Vorgaben und dessen Verkäuflichkeit. 
 
Sie erstellen Nachkalkulationen zu werkstoff- und zeitbezogenen Planungen und 
Vorgaben, reflektieren die Ursachen von Abweichungen sowie die Effizienz von Ar-
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beitsprozessen und entwickeln diesbezügliche Handlungsalternativen. 
 
Bei arbeitsteiligen Fertigungsprozessen reflektieren sie die Arbeitseffizienz und Fer-
tigungsgüte der Teilprozesse und das eigene Verhalten in Bezug auf die Zusam-
menarbeit im Team sowie die gegenseitige Wertschätzung und die Einstellung zur 
Arbeit. 
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OBJEKTTECHNIK 
Jahrgangsstufe 11 

Lernfeld 60 Std. 
Arm- und Rückenlehnenpolster herstellen  fpL 10 Std. 

Kompetenzerwartung 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Arm- und Rückenleh-
nenpolsterungen auftragsbezogen herzustellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Arbeitsaufträge anhand von technischen 
Unterlagen, insbesondere Schnittzeichnungen, und berücksichtigen dabei ergono-
mische Vorgaben. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen auftragsbezogen die Herstellung von Arm- 
und Rückenlehnenpolsterungen, erstellen einen Arbeitsablaufplan und kalkulieren 
den Material- und Zeitbedarf. Bei der Planung berücksichtigen sie die unterschiedli-
chen Arten des Aufbaus und deren Merkmale. Sie wählen geeignete Werk- und 
Hilfsstoffe, Zubehör sowie Geräte, Maschinen und Anlagen aus. Dabei beachten sie 
technologische und wirtschaftliche Aspekte. 
 
Die Schülerinnen und Schüler richten ihren Arbeitsplatz ein. Sie fertigen Arm- und 
Rückenlehnenpolsterungen in unterschiedlichen Aufbauten und mit entsprechenden 
Polstertechniken an. Hierbei verwenden sie die notwendigen Werk- und Hilfsstoffe 
sowie Zubehör und berücksichtigen die Vorgaben zur Verarbeitung sowie des Ar-
beits-, Gesundheits- und Umweltschutzes. 
 
Die Schülerinnen und Schüler überprüfen die Arbeitsergebnisse im Rahmen der 
Qualitätsvorgaben. Sie vergleichen ihren tatsächlichen Bedarf an Werkstoffen und 
den zeitlichen Aufwand mit den zuvor kalkulierten Werten und benennen Gründe für 
Abweichungen. Sie erläutern Reinigungs- und Pflegemaßnahmen für die verwende-
ten Bezugsmaterialien. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Arbeitsergebnisse im Hinblick auf die 
Erfüllung der auftragsbezogenen Qualitätsvorgaben und der Verkäuflichkeit sowie 
die Effizienz von Einzel- und Teamarbeitsprozessen und entwickeln Optimierungs-
strategien. 
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ARBEITSTECHNIK 
Jahrgangsstufe 12 

Lernfeld 60 Std. 
Herstellungskonzepte für Prototypen entwickeln  fpL 10 Std. 

Kompetenzerwartung 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, auftragsbezogene 
Konzepte für die Herstellung von Polstermöbeln zu entwickeln. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Arbeitsaufträge im Hinblick auf aktuelle 
Trends, den Einsatz und die Funktionen von Polstermöbeln sowie deren Flächen-
gestaltung. Sie überprüfen Skizzen- und Modellbeschreibungen zur Entwicklung 
von Polstermöbeln auf ihre Umsetzbarkeit. Sie stimmen ihre Ergebnisse und Vor-
schläge mit dem Auftraggeber ab und erarbeiten bei Bedarf Korrekturmaßnahmen 
unter Berücksichtigung gestalterischer, technologischer, ökonomischer und ökologi-
scher Aspekte. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen technische Zeichnungen zur Verdeutlichung 
der Gestaltungsabsicht und fertigen Modelle an. Sie präsentieren und diskutieren 
ihre Arbeitsergebnisse und erarbeiten Vorschläge zur Modelloptimierung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen gestell- und werkstoffbezogene Umset-
zungsmöglichkeiten sowie Polster- und Verarbeitungstechniken. Sie entwickeln ein 
detailliertes Umsetzungskonzept mit Fertigungsunterlagen (Material- und Stücklis-
ten, Zuschnitt- und Nähpläne, Arbeitsablaufplanungen, Material- und Zeitkalkulatio-
nen). Dabei beachten sie Vorgaben der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes. 
 
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Arbeitsergebnisse und führen 
Fachgespräche in Bezug auf die vorausgegangene Modellentwicklung und das Ar-
beitsergebnis. Dabei erläutern sie ihre technischen und gestalterischen Zielsetzun-
gen sowie deren Umsetzung im Hinblick auf eine mögliche Serienfertigung und dis-
kutieren Optimierungsmöglichkeiten. 
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POLSTERTECHNIK 
Jahrgangsstufe 12 

Lernfeld 60 Std. 
Kissenpolster und Formteile herstellen  fpL 10 Std. 

Kompetenzerwartung 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Kissenpolster und 
Formteile auftragsbezogen herzustellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Arbeitsaufträge anhand von technischen 
Unterlagen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen Polstermaterialien für Kissenpolsterarten und 
Formteile auftragsbezogen aus. Sie planen arbeitsgleiche und arbeitsteilige Ferti-
gungsprozesse unter Verwendung der erforderlichen Betriebsmittel und berücksich-
tigen dabei Vorgaben des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes. Sie kalkulie-
ren den erforderlichen Material- und Zeitbedarf. 
 
Die Schülerinnen und Schüler fertigen Kissenpolster und Formteile in unterschiedli-
chen Ausführungen und Herstellungstechniken an. Hierzu verwenden sie geeignete 
Betriebsmittel. Auf der Grundlage auftragsbezogener Konstruktionsdetails stellen 
sie einfache und konfektionierte Schaumstoffkerne, Federkernkissen und Mehr-
kammerkissen her und wenden verschiedene Bezugs- und Fülltechniken an. Die 
Schülerinnen und Schüler verwenden Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Anlagen 
präzise und gewissenhaft. Sie berücksichtigen Pflege- und Wartungspläne. 
 
Die Schülerinnen und Schüler überprüfen und dokumentieren ihre Arbeitsprozesse 
und beurteilen ihre Arbeitsergebnisse im Hinblick auf deren funktionale und opti-
sche Qualität sowie Verkäuflichkeit. Sie reflektieren die Ursachen von Abweichun-
gen von den Soll-Vorgaben und entwickeln Handlungsalternativen. 
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BEZUGSTECHNIK 
Jahrgangsstufe 12 

Lernfeld 80 Std. 
Endmontage und Qualitätskontrolle an  
Sitz- und Liegemöbeln durchführen fpL 20 Std. 
Kompetenzerwartung 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Polster-, Design-, 
Funktions- und Zusatzelemente zu Sitz- und Liegemöbeln zu montieren und 
Qualitätskontrollen durchzuführen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Arbeitsaufträge anhand von technischen 
Unterlagen wie Montageanleitungen und Pflegeanleitungen auch in einer Fremd-
sprache. Sie informieren sich über Ziele, Aufgaben sowie die Struktur der Qualitäts-
sicherung. Sie erschließen sich die Zusammenhänge zwischen qualitätssichernden 
Maßnahmen, Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen unter Berücksichtigung qualitätssichernder 
Maßnahmen die Endmontage von Sitz- und Liegemöbeln, den Einsatz von Be-
triebsmitteln und sie ermitteln den Zeitaufwand. Sie beachten Vorgaben zur Ar-
beitsergonomie und des Umweltschutzes. 
 
Die Schülerinnen und Schüler montieren Polster-, Design-, Funktions- und Zusatze-
lemente zu Sitz- und Liegemöbeln unter Beachtung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes. Dabei berücksichtigen sie auftrags- und objektbezogene Montageerfor-
dernisse. Sie führen Qualitätskontrollen durch. Sie erkennen Abweichungen, doku-
mentieren deren Ursachen und ergreifen Maßnahmen zu deren Behebung. Nach 
der Endkontrolle bereiten sie die fertigen Sitz- und Liegemöbel für die Lagerung und 
den Versand vor. 
 
Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren ihre Arbeitsergebnisse und Ferti-
gungsprozesse und führen hierüber Beratungs- und Fachgespräche. Dabei stellen 
sie insbesondere montagetechnische Sachverhalte dar und diskutieren Möglichkei-
ten zur Optimierung von Arbeitsabläufen. 
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OBJEKTTECHNIK 
Jahrgangsstufe 12 

Lernfeld 70 Std. 
Liegemöbel herstellen fpL 20 Std. 

Kompetenzerwartung 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Liegemöbel auftrags-
bezogen herzustellen. 
  
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Arbeitsaufträge anhand von technischen 
Unterlagen, insbesondere Zuschnitt- und Nähplänen. Sie informieren sich über er-
gonomische Anforderungen, Funktionselemente und spezielle Werkstoffe für die 
auftragsbezogene Herstellung von Liegemöbeln. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen die Herstellung von Liegemöbeln mit Liege-
polstern und Matratzen unter Berücksichtigung von Funktionselementen. Nach Art, 
Verwendung und Komfortanspruch wählen sie Polsterkonstruktionen, Werk- und 
Hilfsstoffe sowie Zubehör aus. Sie erstellen eine auftrags- oder objektbezogene 
Arbeitsablaufplanung unter Einbeziehung arbeitsteiliger Fertigungsprozesse mit 
Zuordnung von Werkzeugen, Geräten, Maschinen und Anlagen. Die Schülerinnen 
und Schüler kalkulieren den Werkstoff- und Zeitbedarf. 
 
Die Schülerinnen und Schüler koordinieren die arbeitsteilige Fertigung und richten 
ihre Arbeitsplätze ein. Sie fertigen Liegemöbel mit Liegepolstern und Matratzen un-
ter Einhaltung von Vorgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes an. Hierbei 
wenden sie unterschiedliche Polstertechniken in den auftrags- oder objektbezoge-
nen Zuschnitt-, Näh- und Bezugstechniken an. Sie montieren mechanische und 
elektrisch angetriebene Funktionselemente an Liegemöbeln nach Montageanleitung 
und überprüfen deren Funktionen. 
 
Sie kontrollieren und bewerten die Arbeitsergebnisse im Hinblick auf auftrags- oder 
objektbezogene Vorgaben. Sie reflektieren die Effizienz der arbeitsteiligen Ferti-
gungsprozesse, das eigene Verhalten in Bezug auf die Zusammenarbeit im Team 
und die gegenseitige Wertschätzung sowie die Einstellung zur Arbeit. 
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ANHANG 
Mitglieder der Lehrplankommission: 

Bettina Hagenmaier Städt. BS für Holztechnik und Innenausbau München 
Bernd Farber Staatl. BS I Coburg 
Michaela Rösch Verband der Holzwirtschaft und Kunststoff-  
 verarbeitung (Beraterin) 
Rainer Witt ISB, München 
 


